
4.Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Samtgemeinde Lühe 
 
Aufgrund § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Lühe in 
seiner Sitzung am 09.12.2020 die folgende 4. Änderungssatzung zur Hauptsatzung 
der Samtgemeinde Lühe vom 10.06.2015 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Im § 3 der Hauptsatzung wird der folgende Satz 4 eingefügt: 
 
Bei Baumaßnahmen bezieht sich die in Satz 3 genannte Wertgrenze auf die Kosten 
des Gesamtprojektes und nicht auf mögliche einzelne Gewerke. 
 

§ 2 
 

Die 4. Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Steinkirchen, den 09.12.2020 
Der Samtgemeindebürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. Siol 
 
 
(Siol) 
 


